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         Stand März 2022 

Voranmeldung 
Diese Voranmeldung dient lediglich zur Erfassung der Kinder, die einen Kita- 

Platz in unserer Einrichtung wünschen.                                                                      

Daraus leitet sich keinen Anspruch auf einen Platz in unserer Einrichtung ab und 

die Eltern machen keine Zusage zur verbindlichen Anmeldung in unserer 

Einrichtung. 

Die Aufnahme des Kindes gilt erst mit Abschluss des Betreuungsvertrages als 

verbindlich für beide Seiten. Wenn notwendig, wird die Leitung die Daten an den 

Träger und das Jugendamt Alzey zum Zwecke des Datenabgleiches übermitteln. 

Weitere Infos über die pädagogische Arbeit der Kita, im Internet auf der 

Homepage der Gemeinde Ober-Flörsheim. www.ober-floersheim (Kriterien für 

die Aufnahme in der evangelischen Kindertagesstätte, Kita-Konzeption, Kita-

ABC, Antrag Förderverein,) 

Wir bitten um Mitteilung, falls Sie den Betreuungsplatz nicht in Anspruch 

nehmen!                                              

-Persönliche Daten- 
 

Geschlecht 

Kind 
männlich   / weiblich 

     o         /      o  

Mutter Vater 

Familienname   

 

 

Vorname 

 

  

 

 

Geburtsdatum & Ort   

 

 

-Staatsangehörigkeit 

- Konfession 

- In der Familie vorwiegend 

gesprochene Sprache  

  

 

 

Straße   

 

 

Wohnort   

 

 

Telefon/Mobilnummer ---------------  

 

 

Emailadresse:  

 

---------------   

Familienstand 

 

---------------   
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Erziehungsberechtigt 

 

---------------   

Beruf 

Beschäftigt bei 

---------------   

Geschwister  

Name & Geb. Datum 

 -------------- --------------- 

 

Gewünschtes Aufnahmedatum des Kindes: _______________________ 
 

Welches Betreuungsangebot benötigen Sie? (bitte ankreuzen) 

o Teilzeitangebot (Mo.- Fr. 8.00 Uhr – 11.45 Uhr; 13.30 – 15.45 Uhr) 

Rechtsanspruch nach dem Landesrecht ab dem 2. Lebensjahr  

Rechtsanspruch nach Bundesrecht (2013) §24SGB VIII ab 1.Jahr.    

 

Früh. bzw. Spätdienst ist nur möglich, wenn beide Elternteile berufstätig bzw. in 

Ausbildung sind. (Arbeitsbescheinigung muss schriftlich nachgewiesen werden.) 
 

o Frühdienst ab 7.00 Uhr 

o Spätdienst 1. von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

o Spätdienst 2. von 15.45 Uhr bis 16.00 Uhr                  

 

Ganztagsbetreuung (maximale Betreuungszeit Mo. – Fr. 7.00 Uhr – 16.00 Uhr)  

Es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz.                                                                 

Ganztagsplätze sind nur für berufstätige Eltern.                                                                       

Es muss eine Arbeitsbescheinigung von beiden Elternteilen vorliegen. 
 

o Täglich 

 

Was sollten wir noch wissen? 
Dringlichkeitsgründe für die Aufnahme: Ende der Elternzeit, Wohnortwechsel (Kita- 

/Krippenwechsel), Tagesmutter, chronische Krankheit des Kindes, Behinderungen, Allergien, 

Verhaltensauffälligkeiten, Sprach- Wahrnehmungsstörungen…) 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

……………………………………………………  ……………………………………………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift der Personensorgeberechtigten 

 

Änderungen bitte umgehend schriftlich mitteilen! 


